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§ 99a B-KUVG Berufliche
Maßnahmen der Rehabilitation

 B-KUVG - Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2023

(1) Durch die beru ichen Maßnahmen der Rehabilitation soll der Versehrte in die Lage versetzt werden, in seiner

früheren oder, wenn dies nicht möglich ist, in einer anderen zumindest gleichwertigen Verwendung Dienst zu

versehen.

(2) Die beru ichen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen Maßnahmen zur Wiedergewinnung oder Erhaltung der

Erwerbsfähigkeit und, wenn der Versehrte durch Dienstunfall oder Berufskrankheit in der Versehung seines

Dienstpostens wesentlich beeinträchtigt ist, die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die eine andere

zumindest gleichwertige Verwendung beim selben Dienstgeber ermöglichen.

(3) Bei den im § 1 Abs. 1 Z 6, 8 bis 11, 13 und 15 genannten Personen beziehen sich die beru ichen Maßnahmen der

Rehabilitation auf jenen Beruf, den diese Personen vor Erlangung der Funktion ausgeübt haben, auf Grund der sie

unter die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallen.

(4) Während der Dauer einer beru ichen Ausbildung kann die Versicherungsanstalt dem Versehrten einen Beitrag zu

den Kosten des Unterhaltes für ihn und seine Angehörigen (§ 56) leisten, soweit billigerweise anzunehmen ist, daß der

Versehrte die Kosten der bisherigen Lebensführung aus einem anderen Einkommen nicht decken kann.
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